
 

Aufnahmeantrag 

Hiermit stelle ich den Antrag auf 
Mitgliedschaft im Verein: 

 
Einachserfreunde Rheinhessen-Nahe e.V. 
Provinzialstraße 26 
55425 Waldalgesheim 

 
 
 

     

Name: 
 

Vorname: 
  

     

Geb.-Dat: 
 

Hochzeits - Dat: 
  

     

Adresse: 
    

     

Tel-p: 
 

Tel-d: 
  

     

Mobil: 
 

E-Mail: 
  

     
 

Der jährliche Beitrag soll wie folgt abgebucht werden. (Bitte ankreuzen) 
 
Erwachsene Einzelperson (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) 

 

 
 25€ 

Jugendliche (ab dem vollendeten 16. Lebensjahr) 
mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigen 

 
15€ 

Kinder (bis zum vollendeten 16. Lebensjahr) können nur mit Unterschrift 
des Erziehungsberechtigten eintreten. Bei Veranstaltungen muss ein 
Volljähriges Familienmitglied/Erziehungsberechtigter mit anwesend sein. 

 

 
5€ 

Familien (Ehepartner/Eheähnliches Verhältnis mit selbem Wohnsitz 45€ 
und bis zu 2 Kinder / Jugendliche] jedes weitere Kind 5€ 

Ehepartner/Eheähnliches Verhältnis mit selbem Wohnsitz ohne Kinder 40€ 
 

Für Familien oder Ehepartner bzw. Personen mit eheähnlichem Verhältnis und selben Wohnsitz, 
bitte die Seite 1 mehrfach anfügen. 



Diesem Antrag ist eine schriftliche Begründung beigefügt. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse 
des Vereins bekannt sind und ich sie anerkenne. Ich erkläre mich bereit, den Beitrag per 
Lastschrift einziehen zu lassen (Formular anbei). Für die finanziellen Verpflichtungen mei- 
nes Kindes gegenüber dem Verein gehen wir eine selbstschuldnerische Bürgschaft ein. 
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind seine Mitgliedschaftsrechte selbständig 
wahrnimmt. 

 
 
Ich erkenne die aufgeführten Datenschutzbestimmungen (Beiblatt) an: 

Ja  Nein 



  , den    
 

Ort Datum Unterschrift des Mitgliedes 
 
 

 
........................................................................................................................ 
Bei Minderjährigen Unterschrift der/der gesetzliche Vertreter(s) 



 

 
 
 

Bemerkungen des Vereins: 
 

 

Das Mitglied ist verpflichtet, bei Änderung der Bankverbindung dies dem Vorstand zeit- 
nah & rechtzeitig per Email an einachserfreunde-rheinhessen-nahe@web.de mitzuteilen. 
Unkosten & Bankgebühren die durch eine Rückbuchung, bei einem ungültigen 
Kontodaten entstehen, hat das Mitglied zu tragen. 

 
Volksbank Rhein-Nahe Hunsrück eG  
IBAN: DE 46 5609 0000 0007 7259 95 
BIC: GENODE51KRE 

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

/ 

Einzugsermächtigung 

Ich ermächtigen den Verein Einachserfreunde Rheinhessen-Nahe e.V. den jeweiligen 
Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit von meinem/unserem nachfolgend genannten Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen: 

Name, Vorname 
des Mitglieds: 
 
Name, Vorname 
des Kontoinhabers: 
(wenn abweichend) 

 
Kreditinstitut: 

IBAN: 

BIC: 

Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an die vom Verein 
Einachserfreunde Rheinhessen-Nahe e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Gläubiger-ID: (Wird vom Verein eingetragen) 

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlungen 

Ort / Datum: 
 
Unterschrift: 



 
 

Beitragsordnung der 
Einachserfreunde-Rheinhessen-Nahe e.V. 

 
 
 
 
 
 
 

Die Mitgliederversammlung des Vereins Einachserfreunde Rheinhessen-Nahe 
hat am 30.03.2019 folgende Beitragsordnung beschlossen: 

 
1. Alle Vereinsmitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich erhoben. 

Die Beiträge werden jeweils zum 15. März des Jahres eingezogen. 

Das Mitglied erteilt dem Verein hierfür ein SEPA--‐Lastschrift Mandat. 
Sollte ein Mitglied nach dem 15.September eintreten, wird ein Halbjahres Beitrag für das Geschäftsjahr 
noch eingezogen. (Abrechnung Zeitraum Halbjährlich). 

 

2. Der jährliche Beitrag beträgt: 
 

Erwachsene Einzelperson (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) 

 

 
- 25€ 

 Jugendliche (ab dem vollendeten 16. Lebensjahr) 
mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigen 

 
- 15€ 

  
Kinder (bis zum vollendeten 16. Lebensjahr) können nur mit Unterschrift 
des Erziehungsberechtigten eintreten. Bei Veranstaltungen muss ein 
Volljähriges Familienmitglied/Erziehungsberechtigter mit anwesend sein. 

 
 
 

- 5€ 

  
Familien (Ehepartner/Eheähnliches Verhältnis mit selben Wohnsitz 
und bis zu 2 Kinder / Jugendliche] jedes weitere Kind - 5€ 

 
-45€ 

  
Ehepartner/Eheähnliches Verhältnis mit selbem Wohnsitz ohne Kinder 

 
-40€ 

 
3. Es können Umlagen und/oder Sachleistungen von den Mitgliedern erhoben werden. 

Die Erhebung von Umlagen und /oder Sachleistungen muss von der Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. 

 
4. Diese Beitragsordnung kann bei Notwendigkeit vom Vorstand per Beschluss geändert werden. Der 

Vorstand hat Änderungsbeschlüsse bezüglich dieser Satzung in der nächsten 
Mitgliederversammlung vorzulegen. 

 
5. Die Beiträge beziehen sich auf den Jahresbeitrag. 



 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung 
von Personenbildnissen 

 
 
 
 

 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften/Verein angefertigt und in Sozialen Medien sowie Vereinsbezogene 
Berichte veröffentlich werden dürfen. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. 

Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung muss in 
Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein folgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
die Einachserfreunde Rheinhessen-Nahe e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten 
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben können. Die Einachserfreunde Rheinhessen-Nahe 
e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das 
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meine Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person 
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlich werden dürfen. 

 
 
 
 

  

 

Ort, Datum Unterschrift 
 

 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14 Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder 
und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Einachserfreunde Rheinhessen-Nahe e.V., Provinzialstraße 26, 55425 Waldalgesheim 
E-Mail: einachserfreunde-rheinhessen-nahe@web.de 



 
 

Informationen zur Erhebung 
personenbezogener Daten 

 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

wir möchten Euch darüber informieren, dass im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft in 
unserem Verein personenbezogenen Daten erhoben und gespeichert werden. 
Personenbezogene Daten sind Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind 
(z. B. Name,Adresse usw). 

Die Erhebung und Speicherung der Daten ist für die Vereinsmitgliedschaft gemäß 
(Art. 6 Abs. 1 b) EU- DSGVO notwendig. Ohne die Erhebung und Speicherung der Daten ist die 
Mitgliedschaft nicht möglich. Die von Ihnen erhobenen und gespeicherten Daten sind 
besondere Daten, deren Berechtigung zur Verarbeitung aus (Art. 9 Abs. 2 h) EU- DSGVO folgt. 

Verantwortlich für die Erhebung und Speicherung der Daten sind die Einachserfreunde Rheinhessen- 
Nahe e.V. erreichbar unter: 

 
Einachserfreunde Rheinhessen-Nahe e.V. 
Provinzialstraße 26 
55425 Waldalgesheim 
E-Mail: einachserfreunde-rheinhessen-nahe@web.de 
Tel.: 0179/7648982 – Michael Maruhn 

Die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten werden im Einzelfall nur dann 
weitergegeben, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind (bspw. Amtsgericht, Behörden), die 
Weitergabe zur Erfüllung der Vereinsmitgliedschaft erforderlich ist oder Sie in die Weitergabe 
eingewilligt haben. Die Weitergabe erfolgt nur in dem notwendigen oder von Ihnen bewilligten Umfang. 

Die gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Verarbeitung nicht mehr 
erforderlich sind. Im Übrigen haben wir gesetzliche Aufbewahrungspflichten zu erfüllen, die uns dazu 
verpflichten Daten aufzubewahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ort, Datum Unterschrift 


